
2. Die Regelungen der AO über die freizügige Auszah
lung von Schecks vom 20. Juni 1964 (GBL II S. 596), 
nach denen Barschecks bis zu einem Höchstbetrag von 
500 M je Scheck von den Bürgern auch bei einem an
deren als dem kontoführenden Geld- oder Kredit
institut oder bei einem Postamt zur sofortigen Baraus
zahlung vorgelegt werden können, wurden übernom
men (Ziff. 6 Buchst, b der Scheckbedingungen). Gerade 
diese nur unter unseren gesellschaftlichen Verhältnis
sen mögliche Form der Verwendung von Schecks wird 
von den Bürgern in immer stärkerem Maße genutzt, 
weil sie bequem und unkompliziert ist und es den Bür
gern ermöglicht, ihren Bargeldbedarf bei den mehr als 
16 000 Einrichtungen der Geld- und Kreditinstitute so
wie der Post zu decken.
Gut bewährt hat sich eine bereits seit einiger Zeit 
praktizierte und jetzt in die Scheckbedingungen aufge
nommene Regelung, die den Bürgern eine zusätzliche 
Möglichkeit bietet, sich vor der mißbräuchlichen Ver
wendung ihrer Schecks durch Dritte im Freizügigkeits
verkehr zu schützen: Nach Ziff. 6 Buchst, b Abs. 2 der 
Scheckbedingungen1 erfolgt die Barauszahlung im frei
zügigen Scheckverkehr nur an den Bürger, dessen Per
sonalien auf der Rückseite des Schecks vermerkt sind. 
Dabei dürfen diese Personalien nicht gestrichen, nicht 
geändert und auch nicht durch die Eintragung anderer 
Personalien ergänzt worden sein. Dadurch ist es den 
Bürgern möglich, unmittelbar nach Aushändigung des 
Scheckhefts auf der Rückseite aller Scheckvordrucke, 
die nicht zur Weitergabe an andere Bürger und durch 
diese zur Barabhebung im freizügigen Scheckverkehr 
vorgesehen sind, ihre Personalien (es reicht auch die 
Nummer des Personalausweises) einzutragen. Damit 
wird der Gefahr begegnet, daß bei Verlust solcher 
Schecks eine Barauszahlung im Freizügigkeitsverkehr 
an unberechtigte Dritte vorgenommen wird.

Neu ist, daß Barauszahlungen im freizügigen Scheck
verkehr auch an Jugendliche geleistet werden, wenn 
diese das 16. Lebensjahr vollendet haben (Ziff. 6 
Buchst, b Abs. 2 der Scheckbedingungen). Dabei wurde 
davon ausgegangen, daß ein Bürger, der nach den Fest
legungen in Ziff. 3 der Scheckbedingungen selbst 
Schecks ausstellen darf, auch berechtigt sein muß, die 
von ihm oder einem anderen Bürger ausgestellten 
Schecks zur Barauszahlung vorzulegen.
3. Beibehalten wurden die in der Praxis bewährten Re
gelungen, nach denen Schecks zur Bezahlung von Wa
ren und Dienstleistungen verwendet werden dürfen. 
Dabei sind — sofern der Empfänger des Schecks das 
wünscht — vor der Weitergabe des Schecks auf dessen 
Rückseite der Name und die Wohnanschrift sowie die 
Personalausweisnummer des Scheckvorlegers anzuge
ben (Ziff. 6 Buchst, c der Scheckbedingungen).

4. Bürger und Betriebe, die von einem Dritten Schecks 
entgegengenommen haben, können diese Schecks bei 
einem Geld- oder Kreditinstitut zur Gutschrift auf einem 
Konto oder zum Einzug vorlegen. Sie haben den Scheck 
mit dem Vermerk „Nur zur Verrechnung“ zu versehen 
und auf der Rückseite des Schecks ihren Namen anzu
bringen, Die Gutschrift auf dem Konto erfolgt vorbe
haltlich der Einlösung des Schecks vom Konto des 
Scheckausstellers (Ziff. 6 Buchst, d der Scheckbedin
gungen). Kann der Scheck nicht eingelöst werden, ist 
das Geld- oder Kreditinstitut berechtigt, ohne Auftrag 
des Kontoinhabers die Gutschrift des Scheckbetrags zu 
stornieren.
Bei jeder Verwendung eines Schecks ist zu beachten, 
daß dieser innerhalb von acht Kalendertagen nach dem 
Tag seiner Ausstellung bei einem Geld- oder Kredit
institut oder einem Postamt vorgelegt werden muß.

Nach Ablauf dieser Frist werden Schecks nicht mehr 
angenommen (Ziff 8 der Scheckbedingungen).

Pflicht zum sorgfältigen Umgang mit Scheckvordrucken
Die Bedingungen für den Scheckverkehr enthalten auch 
Hinweise für den Inhaber eines Scheckhefts über den 
Umgang mit den Scheckvordrucken.
Das beginnt bereits bei der Entgegennahme eines 
Scheckhefts. Der Kontoinhaber ist verpflichtet, die Voll
zähligkeit der Scheckvordrucke zu prüfen. Außerdem 
wird gefordert, daß er die Scheckvordrucke sorgfältig 
aufbewahrt und vor mißbräuchlicher Verwendung 
schützt (Ziff. 3 Abs. 3 und 4 der Scheckbedingungen). 
Ein sorgloser Umgang mit Scheckvordrucken kann 
Straftaten begünstigen. Die Scheckvordrucke stellen zwar 
kein Bargeld dar, jedoch kann durch Urkundenfäl
schung oder eine andere mißbräuchliche Verwendung 
Bargeld erlangt werden.
Eine weitere Verpflichtung des Teilnehmers am 
Scheckverkehr besteht darin, nicht benutzte Scheck
vordrucke dem kontoführenden Geld- oder Kreditinsti
tut unverzüglich zurückzugeben, wenn das vom Geld
oder Kreditinstitut verlangt oder das Konto aufgelöst 
wird (Ziff 3 Abs. 5 der Scheckbedingungen).
Sind Scheckvordrucke abhandengekommen, so ist der 
Verlust dem kontoführenden Geld- oder Kreditinstitut 
unverzüglich mitzuteilen. Ist das nicht möglich, dann 
kann der Verlust auch bei einem anderen Kredit
institut gemeldet werden' (Ziff. 3 Abs. 4 der Scheckbe
dingungen). Durch die unverzügliche Verlustmeldung 
kann in der Regel ein Schaden verhindert, zumindest 
aber in seinen Auswirkungen eingeschränkt werden.

Verantwortlichkeit für Schäden, die durch Verletzung 
der Scheckbedingungen entstanden sind
Die Festlegung konkreter Rechte und Pflichten der 
Teilnehmer am Scheckverkehr soll in erster Linie vor
beugende Wirkung haben, Schäden vermeiden helfen 
und damit das persönliche und das sozialistische Eigen
tum schützen.
Kommt es trotzdem zu Verstößen gegen die Scheckbe
dingungen und treten dadurch Schäden ein, so ist die 
Verantwortlichkeit der Teilnehmer am Scheckverkehr 
zu prüfen (Ziff 10 Abs. 2 und 3 der Scheckbedingun
gen). Eintritt und Umfang der Schadenersatzpflicht der 
Bürger richten sich nach den zivilrechtlichen Bestim
mungen über die Verantwortlichkeit für Schadenszu
fügung (§§ 330 ft ZGB), die der Betriebe nach den Be
stimmungen über die wirtschaftsrechtliche materielle 
Verantwortlichkeit (§§ 79 ff. VG).
Die Regelung geht davon aus, daß der entstandene 
Schaden zunächst vom kontoführenden Geld- und 
Kreditinstitut getragen wird. Dieses ist berechtigt, ent
sprechend den konkreten' Umständen und dem Grad 
des Verschuldens des Bürgers (Fahrlässigkeit oder 
Vorsatz) den entstandenen Schaden gegen diesen Bür
ger ganz oder teilweise geltend zu machen.
Fahrlässiges Verhalten eines Bürgers kann z. B. darin 
bestehen, daß er durch sorglosen oder leichtsinnigen 
Umgang mit seinem Scheckheft die mißbräuchliche Ver
wendung seiner Schecks durch Dritte ermöglicht hat. 
Fahrlässig handelt auch derjenige, dem das Scheckheft 
gestohlen wird und der es unterläßt, den Verlust un
verzüglich seinem Geld- oder Kreditinstitut mitzutei
len, so daß die erforderlichen Maßnahmen' zur Ver
hinderung oder Minderung eines möglichen Schadens 
nicht oder erst zu spät eingeleitet werden können. In 
jedem Fall ist gründlich zu prüfen, welche konkreten 
Umstände zum Schaden geführt haben und welche An
strengungen der Bürger zur Abwendung oder Minde
rung des Schadens unternommen hat.
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